
Abänderungs3rftrag 

der Abgeordneten Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger, 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Antrag 887/A der Abgeordneten Elisabeth Köstinger, Ing. Norbert Hofer, 

Johannes Schmuckenschlager, Walter Rauch betreffend ein Bundesgesetz, mit 

dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 geändert wird (AWG­

Rechtsbereinigungsnovelle 2019) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

der Antrag 887/A der Abgeordneten Elisabeth Köstinger, Ing. Norbert Hofer, Johannes 

Schmuckenschlager, Walter Rauch betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 geändert wird (AWG-Rechtsbereinigungsnovelle 2019) 

wird wie folgt geändert: 

1. Ziffer 11 lautet: 

"Nach § 13i werden folgende §§ 13j bis 13n samt Überschriften eingefügt: 

"Verbot des Inverkehrsetzens von Kunststofftragetaschen 

§ 13j. Das Inverkehrsetzen von Kunststofftragetaschen ab dem 1. Jänner 2020 ist 

verboten. 

Ausnahmen vom Inverkehrsetzungsverbot von Kunststofftragetaschen 

§ 13k. Ausgenommen vom Verbot des Inverkehrsetzens gemäß § 13j sind 

1. sehr leichte Kunststofftragetaschen, die nachweislich aus überwiegend 

nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und entsprechend dem Stand der 

Technik für eine Eigenkompostierung geeignet sind, sowie 

2. wiederverwendbare Taschen, die folgende Kriterien erfüllen: 

a) bestehend aus Kunststoffgewebe oder Materialien von vergleichbarer Stabilität, die 

einen Kunststoffanteil aufweisen, 

b) mit vernähten Verbindungen oder Verbindungen mit vergleichbarer Stabilität und 

c) mit vernähten Tragegriffen oder Tragegriffen mit vergleichbarer Stabilität. 
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Übergangsbestimmungen tür Kunststofftragetaschen 

§ 131. Letztvertreiber können Kunststofftragetaschen bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2020 an Letztverbraucher abgeben. 

Meldungen von Kunststofftragetaschen 

§ 13m. (1) Hersteller und Importeure von Kunststofftragetaschen (§ 13g Abs. 1 Z 1) 

haben zumindest einmal jährlich, spätestens bis zum 15. März, die Anzahl der von 

ihnen im vorangegangenen Kalenderjahr in Österreich in Verkehr gesetzten 

Kunststofftragetaschen gegliedert nach 

1. sehr leichten Kunststofftragetaschen gemäß § 2 Abs. 10 Z 3 und 

2. leichten Kunststofftragetaschen gemäß § 2 Abs. 10 Z 4 mit einer Wand stärke ab 

0,015 mm dem entpflichtenden Sammel- und Verwertungssystem für 

Haushaltsverpackungen zu melden. 

(2) Sammel- und Verwertungssysteme für Haushaltsverpackungen haben die gemäß 

Abs. I gemeldeten Daten gegliedert nach sehr leichten Kunststofftragetaschen und 

leichten Kunststofftragetaschen mit einer Wand stärke ab 0,015 mm jeweils 

zusammenzufassen und der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus im 

Tätigkeitsbericht gemäß § 9 Abs. 6 Z 4 Verpackungsverordnung 2014 mitzuteilen." 

Reduktionsziel tür Plastikverpackungen bis 2025 

§ 13n. Die in Verkehr gesetzte Menge von Plastikverpackungen, die vor allem zur 

einmaligen Verpackung von Produkten entwickelt wurden, ist bis 2025 um 25% 

gegenüber der 2016 in Verkehr gesetzten Menge zu reduzieren."" 

Begründung 

Die Folge eines Verbots von Plastiktragetaschen soll nicht der massive Anstieg von 

vorverpackter Ware oder foliierten Produkten sein. Daher wird ein generelles 

Reduktionsziel für Plastikverpackungen bis 2025 im Ausmaß von 25% gegenüber der 

im Jahr 2016 in Verkehr gesetzten Menge festgelegt. 

-
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